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bene jurist. Bildung. Allerdings ist die Entwick-
lung der churbfl. Kanzlei bisher kaum er-
forscht.

Nach der Aufhebung der Landesherrschaft
der Bf.e von C. wurde ihr ehemaliges Territori-
um als »Gotteshausbund« Teil der Republik der
Drei Bünde. Diese übten v. a. im 16. Jh. (Refor-
mation) eine strenge Kontrolle über den Bf. aus,
der allerdings C. als Hauptres. beibehielt. Eine
maßgebl. polit. Bedeutung kam den Bf.en aller-
dings seit dem 16. Jh. nicht mehr zu, auch wenn
sie Rfs.en blieben. Materielle Grundlagen wa-
ren außerhalb von Graubünden nach den Ver-
lusten des 16. Jh. kaum mehr vorhanden (Güter
in Südwestdtl. und im Vinschgau). Die Bf.e vom
16. bis frühen 19. Jh. entstammten der Aristo-
kratie der Republik der Drei Bünde oder dem
österr. Adel. Gleiches gilt im wesentl. auch für
das Domkapitel.

† C.3. Chur
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Conradin von Planta

DORPAT, BF.E VON

I. Das Bm. D. ist aus dem 1211 für die Esten
gegründeten Bm. hervorgegangen, das seinen
Sitz in Leal an der estländ. Westküste haben
sollte. Nachdem der erste Amtsinhaber auf dän.
Seite im Kampf gegen die Esten 1219 gefallen
war, führte das polit. Kräfteverhältnis zu einer
Teilung. Während unter dän. Einfluß in† Reval

ein eigenes Bm. seinen Sitz erhielt und auf Dau-
er Glied der dän. Kirchenprovinz Lund blieb,
berief der † Rigaer Bf. Albert seinen leibl. Bru-
der Hermann von Bekeshovede 1220 zum Bf.
von Leal für den S und W Estlands. Doch auch
für diesen Bereich wurden zwei Bm.er vorgese-
hen, wobei Bf. Albert von Riga wg. der schwe-
benden milit. Verhältnisse die westl. Landschaft
Maritima (Wiek) sowie Ösel und die anderen
vorgelagerten Inseln vorläufig behielt, ehe dort
1228 das Bm. † Ösel-Wiek eingerichtet wurde,
während Bf. Hermann sich für die südl. und
östl. Landschaften entschied. Nachdem dieser
zunächst Odenpäh als Sitz ausersehen hatte,
entschied er sich jedoch kurz darauf für D. am
Embach. Da dies der endgültige Bischofssitz
war, wurde D. mit päpstl. Genehmigung 1235
der Name des südöstl. estländ. Bm.s. Mit der
Einrichtung der livländ.-preuß. Kirchenprovinz
1245 wurde D. dieser zugeordnet, der zustän-
dige Ebf. saß seit 1253 in † Riga. Da die Er-
oberung Südestlands unter maßgebl. Beteili-
gung des Schwertbrüderordens erfolgt war,
wurde 1224 wie für † Riga auch hier eine Lan-
desteilung vorgenommen. Der Bf. erhielt als
Landesherrschaft die zw. Embach, Würzsee und
Peipussee gelegene Landschaft Ugaunia sowie
nördl. anschl. Jogentagena, Sobolitz und einen
Teil von Waiga, während die Ordensritter westl.
bis zum Rigaer Meerbusen die Landschaft Sa-
ckala, ferner Alempois, Nurmegunde, Mocha
und einen Teil von Waiga als Landesherr in Be-
sitz nehmen konnte. Ähnl. wie gegenüber dem
Bf. von † Riga hatte der Ordensmeister auch
dem Bf. von D. einen Treueid zu leisten, der ihn
zum Kampf gegen die Heiden und zum Schutz
des Bm.s verpflichtete. Diese Verpflichtung hat-
te auch der † Deutsche Orden zu übernehmen,
als der Schwertbrüderorden diesem 1237 inkor-
poriert wurde. Unter Heiden waren nicht nur
die zu missionierenden Esten gemeint, sondern
auch benachbarte Völker, von denen die Litauer
als aufsteigende Großmacht ständig gefährl.
blieben. 1225 erlangte Bf. Hermann zusammen
mit seinem Bruder, Bf. Albert von Riga, ksl.
Rechtsschutz durch eine Lehnsurkunde Kg. †
Heinrichs (VII.). Auch wenn das Bm. als Mark
des Reichs bezeichnet wurde, entwickelte sich
ebenso wenig wie für † Riga eine Belehnungs-
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tradition durch das Reichsoberhaupt. Dies zeig-
te sich 1426, als der damalige D.er Bf. mit dem
Ebf. von † Riga bei Kg. † Sigismund um eine
Belehnung nachsuchte, weil sie sich auf diese
Weise eine diplomat. Stärkung ihrer Stellung
gegen den † Deutschen Orden erhofften. Im
Verlauf der ma. Geschichte Livlands hat das
Hochstift D. in den Auseinandersetzungen des
Erzstifts † Riga mit dem † Deutschen Orden
zumeist auf der Seite des Erzstifts gestanden,
auch wenn es dem † Deutschen Orden wieder-
holt gelungen ist, im Zuge seiner Bemühungen
um die Schutzherrschaft über die livländ. Hoch-
stifte einen Bf. eigener Wahl durchzusetzen.
Auch in D. begann sich etwa seit den 1520er Jah-
ren die Reformation durchzusetzen, obwohl der
Bf. dies aufzuhalten versuchte. Das Hochstift D.
war wg. seiner geograph. Lage im 15./16. Jh. ver-
mehrt russ. Angriffen ausgesetzt. Als 1558 Zar
Ivan IV. der Grausame den Eroberungskrieg ge-
gen Livland eröffnete, der wenige Jahre später
zur Auflösung der Herrschaftsgemeinschaft aus
Orden und Bf.en führte, war D. das erste Opfer,
das dann jedoch zu dem Teil Altlivlands gehör-
te, der an Polen-Litauen fiel.

II. Bfl. Res. sollte vor der eigentl. Gründung
des Bm.s D. die Burg Leal an einer Bucht der
Westküste Estlands gegenüber der kleinen Insel
Mone werden. Als sich Bf. Hermann für das
südöstl. Bm. entschieden hatte, sollte zunächst
die Burg Odenpäh in der Nähe der Quelle des
Embachs mitten in der Landschaft Ugaunia Bi-
schofssitz werden. Doch bald entschied sich der
Bf. für die Feste D. am Unterlauf des Embachs,
der die Nordgrenze der Landschaft Ugaunia bil-
dete. Erst hier entstanden auf dem Domberg die
bfl. Burg und die Kathedrale St. Peter und Paul.
Anders als in den anderen Hochstiften der Kir-
chenprovinz † Riga haben die D.er Bf.e bis zu
ihrem Ende an ihrem Residenzort festgehalten.

1224 brachte Bf. Hermann einen seiner Brü-
der, den Augustiner Rothmar aus Segeberg mit,
um mit ihm als Propst ein Domkapitel zu grün-
den, das einer Augustinusregel folgte, so daß
die zweithöchste Würde ein Prior war. Doch
wurde schon nach Rothmars Tod (1234) noch
zu Zeiten von Bf. Hermann aus nicht erkenn-
baren Gründen die Regulierung des Kapitels
und damit das gemeinschaftl. Leben aufgeho-

dorpat

ben, so daß das Kapitel seitdem freiweltl. war.
Nunmehr hatte ein Dekan die zweithöchste
Würde unter den Domherren inne, die ihre Häu-
ser in der Domumgebung errichteten und per-
sönl. Pfründen verwalteten. Auch der D.er Bf.
arbeitete mit einer Kanzlei, an deren Spitze sich
zunächst ein Kaplan befand. Seit dem 14. Jh.
tauchen in den Quellen weitere Mitarbeiter als
Notare, Schreiber, Sekretäre, Prokuratoren oder
Vikare auf. Der Begriff Kanzler erscheint nicht
vor 1475. Wie im Erzstift † Riga haben die D.er
Bf.e ihre Vasallen belehnt. Diese traten schon
früh polit. in Erscheinung, so 1304 bei einem
Vertrag aller livländ. Landesherren. Ende des 14.
Jh.s sind sie als Korporation zu erkennen (ge-
meine riddere und knechte), sie halten eigene Ver-
sammlungen ab. Als sich 1400 der amtierende
Bf. polit. und finanziell in seinen Kämpfen ge-
gen den † Deutschen Orden übernommen hat-
te, konnten die Vasallen sogar einen Angehöri-
gen als Nachfolger durchsetzen. 1457 wurde ihr
Charakter als Landstand in einem Privileg des
Bf.s anerkannt. Seit dem 14. Jh. richtete sich das
Lehnswesen auch im Hochstift D. nach den seit-
dem entstandenen Lehnbüchern. Im Gericht
ließ sich der Bf. wohl durch den »Mannrichter«
vertreten. An der Spitze der bfl. Landesverwal-
tung stand der Stiftsvogt, der in D. saß. Ihm zur
Seite standen Bgf.en, Hauptleute, Landknechte
und andere Amtleute, die auch die anderen Bur-
gen des Bf.s verwalteten. Der Stiftsvogt stand
der bfl. Gerichtsbarkeit über dessen Bauern vor.

Die Einkünfte des Hochstifts und damit für
den bfl. Hof D. wurden durch die bäuerl. Ab-
gaben erzielt und kamen aus den bfl. Eigenwirt-
schaften, den Tafelgütern. Diese Höfe lagen zu-
meist im S des Territoriums. Dem Bf. stand das
Münzrecht zu, das er offenbar im frühen 15. Jh.
der Stadt D. übertragen hatte. Über diese Stadt
lief auch ein kleinerer Teil des hans. Rußland-
handels. Inwieweit die Landesherrschaft an den
Einnahmen beteiligt war, ist nicht überliefert.
Der Bf. übte über die Stadt die Landes- und Ge-
richtsherrschaft aus.

† C.3. Dorpat † C.3. Leal

Q. Livländische Chronik, 1955. – Livländische Gü-

terurkunden, 1–2, 1908–23. – Liv-, Est- und Kurländi-

sches Urkundenbuch I-III, 1853–1938.
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Bernhart Jähnig

EICHSTÄTT, BF.E VON

I. Reichsbf.e, seit 8. Jh. Sitz in E.; Suffragan
der Erzdiöz. † Mainz, seit 12./13. Jh. werden
Ansprüche auf die Würde eines Mainzer Kanz-
lers mit bes. Vorrechten in der Bischofstitulatur
vertreten; Bischofshof in † Regensburg, bis um
1300 gegenüber bayer. Hzg.en hoffahrtspflich-
tig, ferner in † Nürnberg; Titulatur: episcopus,
seit Marquard Schenk von Castell (1637–85) Dei
Gratia Episcopus et Sacri Romani Imperii Princeps Ei-
stettensis, unter Johann Anton II. von Freyberg
(1736–57) Bischof und des Heil. Röm. Reichs Fürst zu
Aychstätt Sedis Moguntinae Cancellarius Perpetuus;
reichsunmittelbar, Angehörige des Fränkischen
Reichskreises, seit 1500 stimmberechtigt. Das
Domkapitel bestand in der Frühen Neuzeit aus
15 Domkapitularen und 13 Domizellaren vor-
wiegend aus der fränk., schwäb., rhein. Reichs-
ritterschaft, seit dem 17. Jh. fand kein landsäs-
siger bayer. Adeliger mehr Zutritt.

Die Gründung geht in die Mitte des 8. Jh.s
zurück, als Willibald hier ein Kl. anlegte, das
zum Mittelpunkt eines lange Zeit offene Grenze
habendes Bm. wurde, dessen Existenz aufgrund
seiner Grenzlage zu † Bayern zunächst gefähr-
det blieb. Erst mit Bf. Erchanbald (882–912),
dem Berater der Kg.e Arnolf und Ludwig dem
Kind, konnte definitiv der Bestand des Bm.s ge-
sichert werden. Das Diözesangebiet im Grenz-
gebiet zw. dem fränk. dominierten Sualafeldgau
und dem bayer. Nordgau, geogr. gelegen zw.

der Pegnitz (vor 1016 die noch etwas weiter
nördl. gelegene Schwabach) im N und der Do-
nau im S, Hahnenkamm im W und Oberpfälzer
Jura im O; südl. Mittelfranken, Teile der westl.
Oberpfalz sowie des nördl. Oberbayerns. Die
Diöz. umfaßte um 1500 ca. 310 Pfarreien, auf-
geteilt auf zehn Dekanate, ferner sechs Stifte, 13
Männer- und zehn Frauenkl. In der Reformati-
on reduzierte sich deren Zahl auf ein Drittel.
Das Hochstift bestand im NW aus fünf zersplit-
terten Ämtern, während sich im S um die
Hauptstadt herum ein geschlossener Herr-
schaftsbezirk, unterteilt nach insgesamt 15 Ver-
waltungseinheiten, ausbilden konnte. Ledigl.
ein Drittel des Bm.s wurde vom Hochstift ein-
genommen, die übrigen zwei Drittel waren auf
elf reichsunmittelbare Territorien verteilt. Das
Hochstift umfaßte 1785 rund 57 000 Einw. auf
neun Quadratmeilen, verteilt auf acht Städte, 15
Märkte, 200 Dörfer und 300 Weiler. Damit war
es das kleinste unter den fränk. Hochstiften.

II. Ausgangspunkt der Entwicklung war
das Bischofskl. des hl. Willibald im 8. Jh. Die in
unmittelbarere Nähe entstehende Domkirche
bestimmte fortan die Lage des Bischofshofes
südwestl. davon; die Gesamtanlage wurde
mehrfach umgebaut. Die Willibaldsburg, um
1355 von Bf. Berthold von Zollern (1351–65) er-
richtet, verlagerte den bfl. Wohnsitz von der al-
ten Res. am Dom auf die befestigte Burg über
der Stadt. Der »alte Hof« wurde unter Bf. Wil-
helm von Reichenau (1464–96) ausgebaut, doch
blieb die Willibaldsburg bis nach dem Dreißig-
jährigen Krieg der zentrale Herrschaftsmittel-
punkt, ehe im 17./18. Jh. eine prunkvolle neue
Res. neben dem Dom geschaffen wurde. Hinzu
kam eine Sommerres. in der Ostenvorstadt.

Jagdschlösser befanden sich in Hirschberg,
Greding, Hofstetten und Pfünz. Unter Bf. Wil-
helm von Reichenau spielte auch das castrum in
Obermässing als bfl. Nebenres. eine wichtige
Rolle. Im Jahre 1475 wurde von demselben Bf.
die domus in Pfünz für die Jagd und sonstige Ver-
gnügungen eingerichtet. Die Burg in Greding
konnte Bf. Raban 1375 käufl. von Ludwig
Schenk von Greding erwerben. Sie war wohl mit
Wassergräben bzw. Weihern geschützt, 1696
folgte ein Umbau durch Hofbaumeister Jakob
Engel in eine zweiflügelige, dreigeschossige


